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AGB

Allgemeine 
geschäftsbedingungen 
dhl euROPAket
(Agb dhl euROPAket)*

§ 1 GeltunGsBereich
(1.1) diese allgemeinen geschäftsbedingungen („Agb “) gelten für alle leistungen, die 
aufgrund von zwischen deutsche Post Ag oder ihren unter der marke „dhl“ tätigen 
verbundenen unternehmen (nachfolgend „Auftragnehmer“) einerseits und Absendern 
(nachfolgend „Auftraggeber“) andererseits geschlossenen Verträgen über den grenzüber-
schreitenden innereuropäischen transport des business-to-business-Produktes „dhl euRO-
PAket“ erbracht werden.
(1.2) tätigkeiten in diesem sinn sind die behandlung und Aufbewahrung des vom Absender 
übergebenen gutes sowie die durchführung des transportes bis zum bestimmungsgemäßen 
empfänger, wobei es dem Auftragnehmer unter berücksichtigung der interessen des Auf-
traggebers freigestellt ist, Art, Weg und mitte der beförderung zu wählen. der Auftragneh-
mer ist berechtigt, die leistungen durch subunternehmer erbringen zu lassen.
(1.3) der Vertrag kommt auf der grundlage der cmR und ergänzend ausschließlich zu den 
nachfolgenden bedingungen des Auftragnehmers zustande, entgegenstehenden Agb wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen.

§ 2 leistunGsumfAnG
die definitionen und beschreibungen der Produkte sowie der leistungsrahmen sind in den 
Produktbroschüren, die fester bestandteil dieser Agb sind, enthalten.

§ 3 AusGeschlossene leistunG
(3.1) der Auftraggeber ist verpflichtet, vor dem Abschluss des beförderungsvertrages zu er-
klären, ob inhalt der sendung die in § 3.2 näher bestimmten ausgeschlossenen sendungen 
(„Verbotsgüter“) sind. dhl erklärt bereits jetzt, dass dhl im grundsatz keine beförderungs-
verträge über Verbotsgüter schließt. schaltermitarbeiter, Zusteller, Abholfahrer und andere 
nicht leitende mitarbeiter von dhl und sonstige erfüllungsgehilfen sind nicht berechtigt, 
beförderungsverträge über sendungen mit Verbotsgütern zu schließen. dhl akzeptiert die 
Übergabe von sendungen durch oder für den Auftraggeber und deren Übernahme in die 
Obhut von dhl oder von ihr beauftragter unternehmen (einlieferung bzw. Abholung) als 
nachweis des Abschlusses des beförderungsvertrages nur, wenn inhalt der sendung kein 
Verbotsgut ist. der Auftraggeber kann die Übernahme von sendungen, die Verbotsgüter 
enthalten, nicht als Annahme seines Angebots auf Abschluss eines beförderungsvertrages 
verstehen. Von den vorliegenden Agb abweichende bedingungen können nur von leitenden 
mitarbeitern in schriftlicher form vereinbart werden. entgegenstehenden allgemeinen ge-
schäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
(3.2) Von der beförderung ausgeschlossen (Verbotsgüter) sind sendungen, 
a) die von Privatadressen aus versendet werden, und/oder sendungen, die als empfän- 
 geradresse lediglich eine Postfachanschrift oder den Zusatz „Postlagernd“ aufweisen,
b) die nicht den in den jeweils aktuellsten Produktbroschüren definierten eigenschaften  
 entsprechen,
c) deren Wert für dhl euROPAket 25.000 € übersteigt, 
d) die vom Absender gemäß Art. 24 cmR und/oder Art. 26 cmR deklariert sind oder 
 deklariert werden sollen,
e) die zwar unter den Wertgrenzen der Ziffer 3.2 c) liegen, jedoch von besonderem Wert  
 sind, insbesondere edelmetalle, schmuck (außer geringwertiger modeschmuck aus  
 edelmetall oder unechten metallen, ggf. mit geringwertigen steinen, mit einem Ver- 
 kaufspreis bis 10 € / stück), uhren (ab 500 € Wert), edelsteine, kunstwerke, Antiqui- 
 täten, geld, scheck- oder kreditkarten, telefonkarten, Wertpapiere, Aktien, Wechsel,  
 sparbücher sowie sonstige Papiere, für die im schadenfall keine sperrung oder keine  
 Aufgebots- und ersatzverfahren durchgeführt werden können,
f) deren beförderung/Aufbewahrung gegen ein gesetzliches oder behördliches Verbot  
 verstößt,
g) deren beförderung gegen beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr (embargo- 
 maßnahmen) verstößt, oder die an natürliche oder juristische Personen auf sanktions-
 listen gerichtet sind,
h) deren inhalt gegen Vorschriften der gesetze zum schutz geistigen eigentums verstößt  
 einschließlich gefälschter oder nicht lizenzierter kopien von Produkten (marken-
 piraterie),

i) die drogen enthalten, 
j) die leicht verderbliche güter oder sonstige schadensgeneigte güter enthalten, die vor  
 hitze- oder kälteeinwirkungen sowie temperaturschwankungen oder luftfeuchtigkeit  
 besonders zu schützen sind und deswegen besonderer technischer einrichtungen 
 bedürfen, 
k) die sterbliche Überreste von menschen oder tieren und/oder lebende tiere und 
 Pflanzen enthalten, 
l) die Waffen und militärgüter enthalten, 
m) deren inhalte als pornographisch anstößig oder als politisch sensibel betrachtet 
 werden könnten,
n) die aufgrund ihrer beschaffenheit eine beeinträchtigung oder beschädigung von 
 Personen, gütern oder einrichtungen verursachen können, 
o) deren Verpackung nicht ihrer form, ihrem inhalt und/oder ihrer natur entspricht,
p) deren beförderung gefahrgutrechtlichen Vorschriften unterliegt. 
Ausnahmsweise ist die beförderung von stoffen oder gegenständen, die gefahrgüter im 
sinne der nationalen/internationalen gefahrgutvorschriften (z.b. ggVseb/AdR, ggVsee/
imdg-code) sind, gemäß kapitel 3.4 AdR/imdg-code und ggf. weiterer sondervorschriften 
zulässig. die beförderung auch dieser güter in bestimmte länder bzw. Regionen/gebiete 
kann ausgeschlossen sein. der Abschluss einer sondervereinbarung zum geschäftskunden-
vertrag ist hierzu in jedem fall erforderlich.
(3.3) sämtliche schäden, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
vom transport ausgeschlossene güter übergibt, sind durch den Auftraggeber zu ersetzen.
(3.4) dem Auftragnehmer obliegt keine Prüfungspflicht hinsichtlich eines beförderungsaus-
schlusses, er behält sich aber das Recht vor, jedes zum transport übergebene Produkt zu 
öffnen und zu prüfen, es sei denn, dies ist durch ein örtliches gesetz verboten, unabhängig 
davon, ob das Produkt kennzeichnungen aufweist, die auf ausgeschlossene güter schließen 
lassen oder gar keine kennzeichnung vorliegt. eine etwaige Überprüfung durch den Auf-
tragnehmer entbindet den Auftraggeber nicht von seinen vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten. des Weiteren ist der Auftragnehmer berechtigt, die Annahme und die beförderung 
von Produkten ohne Angabe von gründen zu verweigern.
(3.5) unabhängig davon, ob dem Auftragnehmer der inhalt eines Paketes bekannt oder 
unbekannt ist, kommt ein Vertrag über den transport oder dessen besorgung von ausge-
schlossenen gütern auch dann nicht zustande, wenn das Paket abgeholt, befördert oder 
gelagert wird. mitarbeiter des Auftragnehmers oder dessen erfüllungsgehilfen sind nicht 
berechtigt, hiervon abweichende Vereinbarungen zu schließen. sollte der Auftraggeber den 
Auftragnehmer über den inhalt des Paketes täuschen, wird bereits jetzt die Anfechtung des 
Vertrages erklärt.

§ 4 Pflichten des AuftrAGGeBers
(4.1) der Auftraggeber hat das Produkt ordnungsgemäß auf den transport vorzubereiten 
und/oder zu verpacken, so dass der inhalt des Produktes für die dauer und Art der beför-
derung entsprechend geschützt ist und weder dem Auftragnehmer noch dritten schäden 
entstehen. der Auftraggeber haftet für alle durch die mangelhafte Vorbereitung/Verpackung 
des gutes verursachten schäden an Personen, an betrieblichen einrichtungen des Auftrag-
nehmers oder eines von ihm zum transport eingesetzten unternehmens oder von dritten 
sowie an anderen gütern, weiterhin für alle durch mangelhafte Vorbereitung/Verpackung 
verursachten kosten, es sei denn, dass der mangel offensichtlich war und der Auftragneh-
mer oder dessen erfüllungsgehilfen keine entsprechenden Vorbehalte erhoben haben. die 
erstattungspflicht umfasst auch mögliche Rechtsverteidigungs- und Rechtsverfolgungsko-
sten sowie etwaige gutachterkosten.
(4.2) des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, das Produkt mit den gesetzlich, be-
hördlich oder vertraglich erforderlichen begleitpapieren zu versehen und diese pflichtgemäß 
auszufüllen und auf Verlangen weitere Auskünfte zu erteilen. insbesondere hat der Auftrag-
geber im hinblick auf Ziffer 3.2 den Wert des Produktes wahrheitsgemäß anzugeben, wobei 
diese Wertangabe ausdrücklich nicht als interessen- oder Wertdeklaration i. s. d. Art. 24, 
26 cmR zu verstehen ist. der Auftragnehmer ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob die dem 
Produkt beigefügten dokumente und die erteilten Auskünfte ausreichend und richtig sind. 
fehlen die für den Weitertransport und/oder die weitere bearbeitung notwendigen unter-

 



lagen, so hat der Auftraggeber diese innerhalb von 7 Werktagen beizubringen. Andernfalls 
wird das Produkt an den Auftraggeber auf dessen kosten zurückgesendet. der Auftraggeber 
haftet gegenüber dem Auftragnehmer für alle aus dem fehlen, der unvollständigkeit oder 
unrichtigkeit der dokumente und Angaben entstehenden schäden, es sei denn, dass den 
Auftragnehmer oder dessen erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft.

§ 5 ZustellunG
(5.1) das Produkt wird dem empfänger gegen schriftliche empfangsquittung zugestellt. ist 
der empfänger bei der Zustellung nicht anwesend, so wird das Paket gegen empfangsquit-
tung an Personen ausgeliefert, von denen nach den umständen angenommen werden kann, 
dass sie zum empfang berechtigt sind, dazu zählen insbesondere Personen, die in den Räu-
men des empfängers angetroffen werden. dabei dürfen auch elektronische hilfsmittel zum 
nachweis der Zustellung eingesetzt werden, wobei der Auftraggeber damit einverstanden 
ist, dass der gedruckte name des empfängers oder der nach o. g. empfangsberechtigten Per-
son in Verbindung mit der digitalisierten oder elektronischen unterschrift des empfängers 
oder der nach o. g. empfangsberechtigten Person als nachweis für die Zustellung ausreicht 
und der Auftraggeber ausdrücklich darauf verzichtet, einen mangel in der Zustellung mit 
der berufung auf den einsatz elektronischer hilfsmittel zum nachweis der Zustellung zu 
begründen.
(5.2) konnte ein Produkt nicht im ersten Versuch zugestellt werden, wird der empfänger 
schriftlich davon in kenntnis gesetzt und der Zeitpunkt eines weiteren Zustellversuchs an-
gekündigt. ein von diesem Zeitpunkt abweichender Zustelltermin kann separat mit dem 
empfänger vereinbart werden.
(5.3) bleibt der 2. Zustellversuch erfolglos, hat der Auftraggeber – sofern er keine Vorausver-
fügung getroffen hat – unverzüglich schriftliche instruktionen über die weitere behandlung 
des Produktes zu erteilen, ob 
• ein 3. Zustellversuch vorgenommen,
• das Produkt verwertet oder zurückgesendet,
• nachgesendet oder an eine alternative Adresse gesendet werden soll.
sämtliche kosten gehen dabei zu lasten des Auftraggebers. meldet sich der Auftraggeber 
nicht innerhalb von 14 kalendertagen nach mitteilung der unzustellbarkeit, so wird das 
Produkt an den Auftraggeber auf dessen kosten zurückgesendet. das Produkt wird während 
des gesamten Zeitraums ordnungsgemäß aufbewahrt.

§ 6 tArife; ZAhlunGsBedinGunGen
(6.1) sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, gelten für die beförde-
rung von Produkten die in der jeweils gültigen Preisliste des Auftraggebers angegebenen 
tarife, wobei sich die entgelte zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden mehrwertsteuer 
verstehen. maßgeblich sind die am tag der Auftragserteilung geltenden tarife.
(6.2) Alle im namen des Auftraggebers oder des empfängers von dem Auftragnehmer ge-
leisteten Zahlungen im Zusammenhang mit Zöllen, umsatzsteuern und sonstigen steuern 
oder erhebungen sowie Abwicklungsgebühren sind auf Anforderung durch den Auftragneh-
mer sofort fällig, wobei es diesem freigestellt ist, an wen diese Anforderung gerichtet wird. 
insoweit ist der Auftragnehmer auch nicht an Weisungen des Auftraggebers gebunden. eine 
davon abweichende Zahlungsart kann schriftlich vereinbart werden.
(6.3) Wird eine Zahlung per Rechnung oder Überweisung vereinbart, ist die fragliche sum-
me innerhalb von 14 tagen nach Rechnungsdatum ohne Abschläge zu zahlen. hiervon ab-
weichende Zahlungsmodalitäten sind zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber schriftlich 
zu vereinbaren.
(6.4) der Auftragnehmer hat das Recht, die Zahlungen jederzeit in € zu verlangen.

§ 7 hAftunG
(7.1) der Auftragnehmer haftet nach den bestimmungen der cmR, die insbesondere für 
den fall des Verlustes oder der beschädigung des gutes eine haftungsbeschränkung auf 
maximal 8,33 sZR pro fehlendes kilogramm Rohgewicht des gutes vorsieht.
(7.2) ergänzend zu den bestimmungen der cmR haftet der Auftragnehmer im falle des 
Verzuges (der keine lieferfristüberschreitung darstellt), der Verletzung sonstiger Vertrags-
pflichten, im falle der haftung aus Verschulden bei Vertragsabschluss oder der haftung aus 
unerlaubter handlung bis zur höhe von 500 €, soweit der schaden nicht durch den Auf-
tragnehmer oder seine erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder durch ein ihm zur last fallendes 
Verschulden verursacht worden ist, das nach dem Recht des angerufenen gerichts dem 
Vorsatz gleichsteht.
(7.3) eine haftung gemäß vorstehender §§ 7.1 und 7.2 ist mangels beförderungsvertrages 
für schäden im Zusammenhang mit der beförderung von nicht bedingungsgerechten sen-
dungen, insbesondere von Verbotsgütern, ausgeschlossen.
(7.4) ein Produkt kann als verloren betrachtet werden, wenn es nicht innerhalb von 30 
Werktagen nach Ablauf des zu erwartenden Zustellzeitpunkts zugestellt wurde und der Ver-
bleib nicht bekannt ist.
(7.5) der Auftragnehmer unternimmt zwar alle zumutbaren Anstrengungen, um die sen-
dung innerhalb der Zeitfenster entsprechend seiner eigenen Qualitätsziele (Regellaufzeiten) 
abzuliefern. diese internen zeitlichen Vorgaben sind jedoch weder garantiert noch in son-
stiger Weise Vertragsbestandteil, d. h., dhl schuldet nicht die einhaltung einer bestimmten 
lieferfrist. soweit in broschüren, leistungsbeschreibungen usw. laufzeiten angegeben wer-
den, handelt es sich um unverbindliche Regellaufzeiten.

§ 8 VersicherunG
(8.1) Zur deckung von güterschäden durch Verlust und beschädigung ist jedes dhl eu-
ROPAket ohne zusätzliches entgelt unabhängig von der haftung bis zur höhe des vollen 
Wertes des versandten gutes, höchstens jedoch bis zur summe von 500 € versichert („stan-
dardversicherung“). 
(8.2) bei Vereinbarung des services „transportversicherung 2.500 €“ oder „transportver-
sicherung 25.000 €“ sowie Zahlung des entsprechenden Zusatzentgelts schließt dhl eine 
transportversicherung ab, die das interesse des Absenders an jedem bedingungsgerechten 
Paket gegen die gefahren des Verlustes und der beschädigung bis zu einer summe von 
2.500 euRO bzw. 25.000 euRO je Paket auf erstes Risiko deckt.
(8.3) Vom Versicherungsschutz sind insbesondere nicht gedeckt:
1.  schäden an sendungen, die Verbotsgüter im sinne der Ziffer 3 Abs. 2 enthalten. 
2.  schäden an sendungen, deren äußere gestaltung oder Verpackung Rückschlüsse auf
den Wert des gutes zulässt.
3.  schäden, die durch fehlende oder mangelhafte Verpackung oder durch vorsätzliche
herbeiführung des schadenfalls vom Absender verursacht worden sind.
(8.4) die einzelheiten der transportversicherung regelt die broschüre „transportversiche-
rung“.

§ 9 schAdensAnZeiGe, frist
(9.1) der empfänger hat das Produkt bei der Annahme unverzüglich auf beschädigungen 
und Vollständigkeit zu untersuchen.
(9.2) eine äußerlich nicht erkennbare beschädigung oder ein bei Ablieferung nicht erkenn-
barer teilverlust des Produktes sollte innerhalb von 48 stunden nach Zustellung mündlich 
dem Auftragnehmer gemeldet werden. in jedem fall muss eine äußerlich nicht erkennbare 
beschädigung oder ein bei Ablieferung nicht erkennbarer teilverlust innerhalb von 7 Werk-
tagen dem Auftragnehmer schriftlich angezeigt werden.

§ 10 AufrechnunG, ABtretunG
(10.1) eine Aufrechnung gegenüber dem Auftragnehmer oder die Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechtes ist nur möglich, soweit eine forderung rechtskräftig festgestellt oder von 
dem Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden ist.
(10.2) dem Anspruchsinhaber ist es nicht gestattet, forderungen, die er möglicherweise 
gegen den Auftragnehmer hat, ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung des Auftrag-
nehmers abzutreten.

§ 11 ZollABfertiGunG
(11.1) durch die Übergabe eines Produktes zum transport wird der Auftragnehmer im recht-
lich zulässigen Rahmen als Vertreter für eine ggf. notwendige zollamtliche Abfertigung be-
stimmt. der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Zollabfertigung auch durch die einschaltung 
eines Zollagenten vorzunehmen.
(11.2) der Auftraggeber hat alle notwendigen Zollformulare für die ein- und Ausfuhr voll-
ständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt beizubringen. hierzu kann der Auftraggeber einen 
erfüllungsgehilfen einsetzen. der Auftraggeber haftet für alle schäden, die dem Auftragneh-
mer dadurch entstehen, dass der Auftraggeber oder dessen erfüllungsgehilfen die notwen-
digen Zollformulare nicht beibringen oder unvollständig und fehlerhaft ausgefüllt haben.
(11.3) Anfallende kosten für die Zollabfertigung und eingangsabgabe fiskalischer Art wie 
Zollgebühren, steuern, Zollstrafen und lagerkosten oder sonstige Auslagen, die durch hand-
lungen der Zollbehörden, fehler des Auftraggebers oder empfängers bei der bereitstellung 
der notwendigen dokumente oder beim erwerb einer erforderlichen genehmigung oder 
lizenz entstehen, werden dem empfänger in Rechnung gestellt, sofern sich nicht der Auf-
traggeber durch entsprechende frankatur zur kostenübernahme bereit erklärt hat.
für den fall, dass der empfänger seiner diesbezüglichen Zahlungsverpflichtung nicht nach-
kommt, hält der Auftraggeber den Auftragnehmer von allen Ansprüchen frei, die im Zusam-
menhang mit der durchführung des transportauftrages entstehen.
(11.4) der Auftraggeber ist verpflichtet, die importbestimmungen des jeweiligen empfän-
gerlandes zu beachten und hält den Auftragnehmer von allen Ansprüchen frei, die dadurch 
entstehen, dass nicht zur einfuhr zugelassene Waren versendet werden.

§ 12 dAtenschutZ
der Auftragnehmer ist berechtigt, die daten zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, 
die vom Versender oder empfänger im Zusammenhang mit den vom Auftragnehmer durch-
geführten leistungen angegeben und/oder vom Auftragnehmer für die zu erbringenden 
leistungen benötigt werden. Weiterhin ist der Auftragnehmer ermächtigt, auf Anforderung 
der behörden (insbesondere Zollbehörden) und staatlichen institutionen diesen im gesetz-
lich festgelegten Rahmen daten mitzuteilen.

§ 13 schriftform
änderungen und ergänzungen der Agb sind nur wirksam, wenn diese schriftlich vereinbart 
werden. mündliche nebenabreden gelten nicht.

§ 14 AnZuwendendes recht/GerichtsstAnd
es gelten, in dieser Reihenfolge, die bestimmungen der cmR, etwaiges international oder 
national zwingendes Recht und die vorstehenden allgemeinen bedingungen. gerichtsstand 
ist bonn.
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AGB

* diese allgemeinen geschäftsbedingungen ersetzen für das Produkt „dhl euROPAket” die früheren allgemeinen geschäftsbedingungen dhl euROPAck / dhl euROPlus      
   (Agb dhl euROPAck / dhl euROPlus).
   für das Produkt „dhl euROPlus ” bleiben die bisherigen Agb dhl euROPAck / dhl euROPlus weiter in kraft.


